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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Haider, Mag. Stadler und 

Kollegen haben am 23. Juni 1995 unter der Nr. l500/J an mich 

beiliegende schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Sonderverträge im Bundesdienst gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Festzuhalten ist, daß es sich bei den mit Bediensteten des 

Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz abge­

schlossenen Sonderverträgen gemäß § 36 Vertragsbediensteten­

gesetz 1948 keinesfalls ~m die "Schaffung günstiger Besol­

dungsregelungen für Protektionskinder" handelt. 

Mit diesen Sonderverträgen wird von der Möglichkeit Gebrauch 

gemacht, Bedienstete, die aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer 

im privatwirtschaftlichen Bereich gewonnenen Erfahrungen und 

Kenntnisse für bestimmte Aufgabenbereiche des Bundes unentbehr­

lich sind, entsprechend den von ihnen erbrachten Leistungen zu 

entlohnen. 

Nur auf diese Weise kann für bestimmte Aufgabenbereiche dem 

Erfordernis nach fachlich geeigneten Mitarbeitern entsprochen 

werden. 

IJ 
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Zu Frage 1: 

Zum Stichtag 1. Juni 1995 bestanden 10 Sonderverträge. 

Zu Frage 2: 

Zum Stichtag 1. Juni 1995 bestand in meinem Kabinett 

1 Sondervertrag. 

Die Bekanntgabe der Person, mit der ein Sondervertrag abge­

schlossen wurde, ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 

möglich. 

Zu den Fragen 3. 4. 23. 24. 29 und 30: 

Die Beantwortung dieser Fragen ist aus datenschutzrechtlichen 

Gründen nicht möglich. 

Zu Frage 5: 

Auf meine einleitenden grundsätzlichen Ausführungen wird ver­

wiesen. 

Zu Frage 6: 

Die besoldungsrechtlichen Auswirkungen der Sonderverträge sind 

in jedem Fall gerechtfertigt. 

Auf meine einleitenden grundsätzlichen Ausführungen wird ver­

wiesen. 

Zu den Fragen 7 bis 21: 

Da in meinem Ressort mit keinem Sektions-, Gruppen- oder 

Abteilungsleiter zum genannten Stichtag Sonderverträge 

bestanden, erübrigt sich eine Beantwortung dieser Fragen. 
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Zu Frage 22: 

Zum Stichtag 1. Juni 1995 bestanden beim BMGK 9 Sonderverträge. 

Diese Anzahl ink1udiert nicht die aufgrund höherwertiger Ver­

wendungen abgeschlossenen sondervertraglichen Zusatzverein­

barungen gemäß § 36 Vertragsbedienstetengesetz 1948. 

Die Bekanntgabe dieser Bediensteten ist aus datenschutzrecht­

lichen Gründen nicht möglich. 

Zu den Fragen 25 und 26; 

Auf meine einleitenden grundsätzlichen Ausführungen wird ver­

wiesen. 

Zu Frage 27; 

Eine Neuregelung erscheint nicht sinnvoll, da sich das für die 

Entlohnung von ADV-Bediensteten bestehende System ausgezeichnet 

bewährt hat. 

Zu den Fragen 28 und 34; 

Im Hinblick auf die nicht ausreichende Anonymisierbarkeit 

dieser Daten ist die Beantwortung dieser Fragen aus daten­

schutzrechtlichen Gründen nicht möglich. 

Zu den Fragen 31 und 32: 

Die besoldungsmäßigen Auswirkungen bei diesem Arbeitsleihver­

trag sind gerechtfertigt. 

Auf meine einleitenden grundsätzlichen Ausführungen wird 

verwiesen. 
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Zu Frage 33; 

Die Beantwortung dieser Frage ist aus verwaltungsökonomischen 

Gründen nicht möglich, da die normale Einstufung nach dem 

i. 

Vertragsbedienstetengesetz 1948 für jene Bediensteten, mit 

denen ein Sondervertrag abgeschlossen wurde, erst errechnet 

werden müßte. 

Zu Frage 35; 

Die derzeitige Vorgangsweise beim Abschluß von Sonderverträgen 

wird beibehalten werden, da sich das bestehende System bewährt 

hat und dadurch qualifizierte Arbeitskräfte für den Bundes­

dienst gewonnen werden konnten. 
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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Haider, Mag. Stadler 

und Kollegen 

an die Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz 

betrcffcnd Sonden'erträge im Bundesdienst 

Nach Angaben des Staatssekretärs im Bundeskanzleramt Schlögl bestehen derzeit rund 2000 

Dienstverhältnisse im Bundesdienst. die mittels eines Sondervertrages gestaltet sind. Dadurch 

wird nicht nur das bestehende Dienstrecht des öffentlichen Dienstes unterlaufen, sondern eine 

Möglichkeit eröffnet. für Protektionskinder besonders günstige Besoldungsregelungen zu 

schaffen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür bildet der Sonden'ertrag mit dem 

Büroleiter des Sozialministers, Dr. Lcchner, der mit monatlich S 124.000,-- für seine Dienste 

rechnen kann. 

Es kann wohl kein Zweifel daran bestehen, daß eine derartige Einkommenshöhe für einen 

Ministcrsckretär nicht gerechtfertigt ist und hier zu Lasten der Steuerzahler Mißbrauch 

betricben wird. 

Die unterfertigten Abgcordncten richten dahcr an die Bundesministerin für Gesundheit und 

Konsumcntenschutz folgende 

ANFRAGE 

1.) Wicvicle Sonderverträge bestanden in Ihrem Ressort zum Stichtag 01. Juni 1995 ? 

2.) Mit welchen Mitarbcitern Ihrcs Büros sowie der Büros allcnfalls zugeordneter 

Bundesminister (Fraucnministerin) oder Staatssekretäre bestanden zum genannten 

Stichtag Sondervcrtr~ige '? 

1 pc2ü9! 1 iJ3/S0/1 dcr\'~ rtra!!c, hai D\'l{: U717193 13.6.95 
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3.) Wie lauten die mit diesen Mitarbeitern geschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

4.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung am Gesamtentgelt ? 

5.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend? 

6.) Sind Sie der Auffassung, Jaß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

Sondervertrüge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja, warum ? 

7.) Mit welchen Sektionslcitern Ihres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

Sonderverträge ? 

8.) Wie lauten die mit den Sektionsleitern abgeschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

9.) Welches ÜberstundenausmaB liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung am Gesamtentgclt ? 

10.) Welche Erwägungen 

maßgebend ? 

w~lren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

11.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmäl3igen Auswirkungen der 

SondcrveI1räge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja, warum ? 

fpc20'l/ 1 03/Sontkr\,crtrii!!c. hai D'v'lt: 0717193 13.6.95 
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12.) Mit welchen Gruppenleitcrn Ihres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

Sondervertrtigc ? 

13.) Wie lauten die mit den Gruppenleitern abgeschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

14.) Welches Überstundenausmal3 liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung am Gesamtentgelt ? 

15.) Welche Erwägungen waren für dcn Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend? 

16.) Sind Sie der Auffassung. daß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

SonderveI1räge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja, warum? 

17.) Mit welchen Abteilungsleitern Ihres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

Sonderverträge '? 

18.) Wie lauten die mit den Abteilungsleitern abgeschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

19.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der auf die Überstundenvergütung entfallende Anteil am 

Gesamtentgclt ? 

20.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend? 

fpc209/103/Sondnvcrtriigc.hai ()\'R: 0717193 13.6.95 
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21.) Sind Sie der Auff3ssung, daß die besoldungsmä13igen Auswirkungen der 

Sonderverträge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja, warum ? 

22.) Mit welchcn sonstigen Bediensteten Ihres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

Sonderverträge ? 

23.) Wie lauten die mit diesen Bediensteten abgeschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

24.) Welches Überstundenausma13 liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung am Ges3mtentgelt ? 

25.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend? 

26.) Sind Sie der Auffassung. daß die besoldungsmäl3igcn Auswirkungen der 

Sonderverträge in jedem Fall gerechtfertigt sind? ...... - ..... 

Wenn ja. warum? 

27.) Weshalb konnten die seit vielen Jahren im EDV--Bereich bestehenden Sonderverträge 

nicht durch Regelungen innerhalb dcs rcgulären Dienstrcchtcs ersetzt werden? - - -

28.) 

29.) 

Wieviele Arbeitslcih\'erträge bestanden in Ihrem Ressort zum Stichtag 01. Juni 1995 - . 

Welche Bediensteten betrafen diese Verträge und mit welchen Institutionen wurden 

sie abgeschlossen ? 

Ipc20W 103/Sond~r\'~ nrägc .hai ()\'R: 0717193 13.6.95 
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30.) wic !;\utcn dicse Yereinb:\rung.en im cinzelnen. welches Übcrstundcnausmal3 liegt den 

einzelncn Ycrrr~il.!.cn zU2:ruIllIc und wic hoch ist dcr Anteil dcr Üherstundcnvcf!!ütung - - - -
um Ges;\llltentgell ? 

31.) Welche Elw~igungcn waren für Jen Abschluß der einzelnen Arbeitsleil1\'erträge 

maJ.\gebend 'J 

32.) Sind Sie der Auffassung. daß die besoldungsmäJ3igen Auswirkungcn dcr 

Arbeitsleih\'enräge in jedem Fall gcrechtfertigt sind? 

Wenn ja. warum ? 

33.) Wic hoch wird dcr zus~itzlichc Pcrsonalaufwand sein. dcr sich auf Grund dcr 

Sondcn'crträge für d:.ls J:.lhr 1995 \·Of:.lussichtlich crgebcn wird? 

34.) Wic hoch wird der fin:.lllzielle Aufwand sein, der sich auf Grund der 

Arbeilslciln'crrrägc für das 1;.1hr 1995 \'oraussichtlich crgcbcn wird? 

35.) Wcrdcn Sie dic bishcricc Übung beim Abschluß VOll Sondcrvcrträeen beibehalten? 
~ - ~ 

Wennia. auf Grund welcher Erwäcungen ? . . ~ 

Wien, den 23. Juni 1995 

{pc20q/IO~/S""dcr\·crtr;l!!c.h;,\ 
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